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Gemeinderatssitzung vom 14.03.2019 

 
Öffentliche Sitzung 
TOP 2 
 

022.31/ro 

 
Beratung und Beschlussfassung über einen Aufforstungsantrag 
bezüglich Flst. 904/3 

 
 

Ausgangslage 
  
Es wurde die Aufforstung einer Teilfläche von 424 m² des Flurstückes 904/3 beantragt (siehe 
Anlage 1).  
 
Zuständig für die Genehmigung ist das Landratsamt Ravensburg - Landwirtschaftsamt. Die 
Gemeinde wird im Verfahren angehört und muss entscheiden, ob sie das Einvernehmen 
erteilt. 
  
Bei der Aufforstungskonzeption von 1992 wurde diese Fläche nicht berücksichtigt. Sie ist 
dort lediglich als Waldfläche zu erkennen (siehe Anlage 2). 
 
Gemäß Rücksprache mit dem Landratsamt Ravensburg - Landwirtschaftsamt liegt die 
aufzuforstende Fläche mit 424 m² in einem Biotop (siehe Anlage 3). Ob hierfür eine 
Genehmigung erteilt wird, hängt von der Rückmeldung des Naturschutzes ab. Diese 
Entscheidung tangiert die Gemeinde aber nicht.  
 
Wenn, dann kann die Gemeinde nur Belange wie beispielsweise übermäßige Verschattung, 
die in dem Bereich störend wären oder wenn planungsrechtliche Ziele etc. entgegenstehen, 
als Einwendungen vorbringen. Dies ist hier aber nicht der Fall. 
 
Die Eigentümer der anliegenden Flurstücke wurden von uns angehört und können 
Einwendungen vortragen, diese wir dann an das Landwirtschaftsamt übersenden werden.  
Es sind bislang keine Einwendungen bei uns eingegangen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt das Einvernehmen für die Aufforstung einer Teilfläche 
von 424 m² des Flurstückes 904/3 zu erteilen. 
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Anlage 1: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufforstungsfläche von 424 m² 

des Flurstückes 904/3 
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Anlage 2: 
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Anlage 3: 
 
 

 

Aufforstungsfläche von 424 m² 

liegt in einem Biotop. 


